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Abs. Stellungnahme 

Regionalplanerische 
Bewertung (Kenntnisnahme/ 
Fundstelle der Bewertung) 

 

 Ö-2016-10-07-A Langenfeld 
Dokument 274272/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Stellungnahme der B/G/L-Fraktion zum zweiten Regionalplanentwurf der Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Die B/G/L- Fraktion begrüßt grundsätzlich und ausdrücklich die geplante sparsame und behutsame 
Flächeninanspruchnahme von Außenbereichsflächen. 
Die vorgeschlagenen Flächen ASB und GIB - Flächen stellen einen Kompromiss zwischen der Erhaltung von dringend 
benötigten Naherholungsflächen und dem auf der Stadt Langenfeld lastenden Siedlungsdruck dar und bieten über den 
von Ihnen errechneten Bedarf hinaus weitere Flächenreserven. 
Ihre Darstellungen hatten wir schon in unserem letzten Schreiben als positiv bewertet und die Vorzüge dieser Flächen 
gegenüber anderen Flächen hervorgehoben. 
 

Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

02 Sondierungsbereich Flachenhof: 
Auf eine Ausweisung der Fläche als Sondierungsbereich kann aus o.g. Gründen verzichtet werden. Für eine verkehrliche 
Erschließung des großen Gebietes reicht die vorhandene Infrastruktur keinesfalls aus und wäre auch in Zukunft nicht 
realisierbar, da die Stadtplanung in der Vergangenheit keine vorausschauende Straßenbauplanung im Hinblick auf eine 
Bebauung des Areals vorgenommen hat. 
Überdies ist die Fläche eine der wichtigsten Naherholungsflächen Langenfelds und dient als Puffer für das angrenzende 
Naturschutzgebiet (FFH). 
Auch als Tauschfläche ist der Bereich nicht geeignet, da sie bereits als Tauschfläche der 54. Änderung des 
Gebietsentwicklungsplanes gedient hat, deren Flächen schon für die Siedlungstätigkeit in Anspruch genommen wurden. 
(Hier B-Pläne: Im Weidental (jetzt Monheim), Nelly-Sachs-Str., Reusrath Nord-West.) 
Die Darstellung Regionaler Grünzug sollte hier erhalten bleiben. Darüber hinaus sollte der Bereich mit den Planzeichen 
für landschaftsorientierte Erholung belegt werden. 

Kap. 7-Beikarte 3A 

03  
Regionale Grünzüge: 
 
Regionale Grünzüge südlich Berghausen und östlich BAB 59 bis BAB 542: 
Die zur Zeit bestehenden Grünzüge sollten nicht entfallen. Im Umweltbericht zur 54. Änderung des 
Gebietsentwicklungsplanes wurde auf die überaus wichtige Funktion der Fläche (L 4) als Frischluftbahn besonders 
hingewiesen. 
Auch das landesplanerische Ziel des Schutzes von Wasserschutzgebieten ( hier III a) vor gewerblicher Bebauung kann 
durch die Beibehaltung der Grünzüge unterstützt werden. 
Der Landschaftsplan sieht hier Anreicherung und Wiederherstellung vor. 

Langenfeld-PZ2dc 
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 Ö-2016-10-07-A Langenfeld 
Dokument 274272/2016 

Hinweise: 
Č  

 

04 Regionaler Grünzug südlich Reusrath/ Östlich BAB 59/ Nördlich B 8: 
Bis auf die von Ihnen eingeplanten Siedlungsarrondierungen sollte der Grünzug in seiner bisherigen Lage erhalten 
bleiben. 
Die Flächen östlich und westlich der Brunnenstr. bis zur Rheindorfer Str. im Westen und der Grünewaldstr. im Süden 
werden nicht nur zur Naherholung, sondern aufgrund der guten Böden auch intensiv zur wohnortnahen 
Gemüseproduktion genutzt. 
Die hier ansässigen Gemüsebauern beliefern ähnlich wie in Düsseldorf-Hamm die umliegenden Wochenmärkte mit 
frischem Gemüse. 
 

Langenfeld-PZ2dc 

05 Regionaler Biotopverbund: 
Im regionalen Biotopverbund kommt den Altabgrabungen nördlich (NSG Klingenberger) und südlich der BAB 542 
besondere Bedeutung zu. 
Sie bilden zusammen mit den Monheimer Abgrabungen und dem Knipprather Wald Trittsteinbiotope bis zum Monheimer 
Rheinbogen und sind wichtiger Ersatzlebensraum für die Lebensgemeinschaften der Flussauen. 
Zusammen mit den als geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzten Bruchwälder fungieren sie als Trittsteine für 
den Biotopverbund im Süden und Südwesten Langenfelds. Bei zunehmender, baulicher Verdichtung der Rheinschiene 
sind Verbindungen von den Rheinauen bis in das Bergland ungemein wichtig für den Biotopverbund. Auch deshalb, weil 
hier vorwiegend Nord-Süd Strukturen bestehen. 
 
Fazit: 
Der Langenfelder Grüngürtel ist einzigartiges Merkmal der Stadt und ein wichtiger Grund für ihre Attraktivität als 
Wohnstandort im Ballungsraum der Rheinschiene. 
Seine Erhaltung ist im Interesse der gesamten Langenfelder Bevölkerung. Deshalb sollten die Grünzüge wie im 
bestehenden Gebietsentwicklungsplan dargestelllt werden. 
 

Langenfeld-PZ2dc 

 

 Ö-2016-10-07-C Mettmann 
Dokument 291512/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: WG: Einspruch/Widerspruch gegen den Regionalplan, 2. Entwurf 2016, Kalksteinwerk Neandertal 
 
W i d e r s p r u c h gegen den Regionalplan, 2. Entwurf 2016, Gebiet Kalksteinbruch Neandertal Mettmann,  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir, die Bürger- und Heimatvereinigung "Aule Mettmanner" in der Stadt Mettmann mit rd. 1 000 Mitgliedern, sprechen uns 

Mettmann- PZ1ba 
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 Ö-2016-10-07-C Mettmann 
Dokument 291512/2016 

Hinweise: 
Č  

 

gegen die Umwidmung des Gebietes Kalksteinwerk Neandertal in einen reinen Grünzug aus. Wir sind der Meinung, dass 
man damit dem Neandertal mit seiner sicher unbestritten anerkannten überregionalen Bedeutung die notwendigen 
Entwicklungsmöglichkeiten nimmt. Darin sehen wir eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Interessen der 
Mettmanner Bevölkerung, der Region und darüber hinaus aller Besucher.  
  
Wir setzen uns deshalb für eine umweltverträgliche maßvolle Nutzung des Bereiches ein. Wir sind gegen den 2. Entwurf 
2016 des Regionalplanes, das Gebiet um den Kalksteinbruch im Neandertal auch weiterhin für eine reine Renaturierung 
vorzusehen. 
  
Begründung: 
  
Es kann nicht im Interesse einer Bezirksregierung liegen, die Möglichkeiten der Attraktivierung des Umfeldes des 
weltberühmten Fundortes des Neanderthalers und des ebenso weltbekannten Museums durch die im Konzept 
angepasste und naturfreundliche touristische Nutzung zu verhindern. Mit dem Alleinstellungs-merkmal wie dem 
Neandertal hat die Bezirksregierung einen Trumpf in der Hand, diesen wichtigen Kulturaspekt vor den Toren Düsseldorfs 
noch deutlicher als bisher zu entwickeln, bzw. die Möglichkeit einer Entwicklung nicht zu vereiteln. 
  
Mit der Bitte, unserem Einspruch statt zu geben verbleiben wir 
 

 

 Ö-2016-10-07-D Wuppertal 
Dokument 292582/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Meine-Bach/Nächstebreck 
Einspruch: Wanderweg u.Natur muß erhalten bleiben! Die Menschen wollen nicht durch's Industriegelände wandern 
 

Wuppertal-PZ1c 

 Ö-2016-10-07-E Krefeld 
Dokument 292594/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Einwände gegen den 2.Entwurf des Regionalplans 
 
hiermit beantragen wir die endgültige Streichung der Planung einer Südanbindung des Krefelder Hafens, sowie eine 
südliche Hafenerweiterung im Regionalplan. 
Wir als Gellep-Stratumer lehnen derartige Pläne rigoros ab, da wir es nicht zulassen können, die Pflanzen- und Tierwelt 
im Natur- und Landschaftsschutzgebiet durch die Zerschneidung wertvoller Naturräume zu gefährden. 
Das Gebiet rund um die Rheingemeinden wird von uns gerne zum Rad fahren, Wandern und Laufen genutzt und dient 

Meerbusch-PZ1eb 
Meerbusch-PZ3ac 
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 Ö-2016-10-07-D Wuppertal 
Dokument 292582/2016 

Hinweise: 
Č  

 

uns zur allgemeinen Erholung. In den letzten Jahren ist die hohe Feinstaubbelastung und die damit verbundene 
Gesundheitsgefährdung, immer wieder Thema in unserem Ort.  
Die Gefahr der Gesundheitsschädigung würde durch den zunehmenden LKW - Verkehr und weitere 
Industrieansiedlungen weiter verschärft. 
Wir wünschen uns eine Zukunft für uns und unsere Kinder und Enkelkinder, die weiterhin geprägt sein wird von einer 
Landschaft mit ländlichem Charakter und einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt, mit einer guten Luftqualität und ohne 
weitere Lärmbelästigung. 
 

 

 Ö-2016-10-07-F 
Dokument 292654/2016 

Hinweise: 
Č Kein Anhang vorhanden 

 

01 Betreff: Stellungnahme 2. Entwurf Regionalplan Düsseldorf  
 

 

 

 Ö-2016-10-07-G Wuppertal 

Dokument 294113/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Gewerbegebiet Nächstebr. Blumenroth 
 
Einspruch: Für den Meine-Bach ist rechts und links eine Kompressionsfläche erforderlich. 
 
Hat schon mehrfach überschwemmt u. die Feuerwehr mußte anrücken. 
Im Extremwetter kann die Linderhauser Str. überflutet werden. 
Keller stehen dann unter Wasser. 

Wuppertal-PZ1c 

 

 Ö-2016-10-07-H Krefeld 

Dokument 294283/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Einwände gegen den 2. Entwurf des Regionalplanes 
 
ich wende mich gegen den 2. Entwurf des Regionalplanes, weil das Ziel einer grundsätzlichen Verkehrsminderung und -
vermeidung nicht ausreichend berücksichtigt wurde. 
 
 
1. Die Plªne f¿r die S¿danbindung gefªhrden den Erhalt des bislang unzerschnittenen FFHGebietes ĂLatumer 
Bruch/Buersbach und die zwei Landschaftsschutzgebiete ĂEltñ und ĂHerrenbusch/Lanker Buschñ. Dieses einzigartige 

Meerbusch-PZ1eb 
Meerbusch-PZ3ac 
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 Ö-2016-10-07-H Krefeld 
Dokument 294283/2016 

Hinweise: 
Č  

 

Naturschutzgebiet darf nicht gefährdet werden. Hier leben u.a. Kammmolch, Nachtigall, Schwarzkelchen, Neuntöter, 
Schwarzmilan, Ameisenbläuling und viele weitere Rote-Liste-Arten. Eine Zerschneidung dieses Natur- und 
Landschaftsschutzgebietes mit hohem LKW Verkehr würde zu einem dauerhaften Verlust einer einmaligen Tier- und 
Pflanzenwelt führen und das Potential dieser Flächen nachhaltig zerstören. Beschwichtigungen durch 
Sachverständigengutachten sind nicht glaubhaft. Schon beim Bau der A44 über den Rhein ist z.B. dort der 
Ameisenbläuling vollkommen verschwunden.  
2. Bereits jetzt leiden wir schon unter einer hohen Feinstaubbelastung. Die A57 ist einer der stärksten befahrenen 
Autobahn in Deutschland. Eine zusätzliche Südanbindung mit täglich hunderten dieselbetriebenen LKW würde die Lärm-, 
Abgas- und Feinstaubbelastung weiter verschärfen. Alle diese Folgen sind gesundheitsschädlich, nicht zuletzt Krebs 
erregend.  
3. Verkehr, Lärm und Umweltverschmutzung werden weiter zunehmen. Gerade für unsere Kinder und Enkel sollte die 
Lebensqualität ohne Not nicht noch weiter verschlechtert werden. Die Autobahnen A44, A52 und A57 sowie der 
Flughafen Düsseldorf reichen. Unsere Landschaft ist auch geprägt durch ihre landwirtschaftliche Nutzung. Mit dieser 
Planung verlieren die Landwirte zunehmend Flächen, die ihre Arbeitsgrundlage darstellen.  
4. Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Buersbach/Latumer Bruch und die Felder und Wirtschaftswege rund um die 
Rheingemeinden dienen uns allen zur Erholung, ob als Wanderer, Läufer oder Radfahrer. Hafen- und Logistikbetriebe 
sowie ĂLKW-StraÇenñ gehºren keinesfalls hierzu. Die Funktion beider Gebiete zur Naherholung w¿rden durch diese 
Eingriffe unakzeptabel eingeschränkt, das Potential für den Naturschutz und das Naturleben unwiederbringlich zerstört 
und der fortschreitende Verfall eingeleitet. Eine Erweiterung des Hafen Krefeld auf Meerbuscher Gebiet in Höhe von 
Nierst würde das Landschaftsschutzgebiet belasten und Wiesen- und Ackerflächen vernichten. Hinzu kommt eine weitere 
Lärm- und Feinstaubbelastung. 

 

 Ö-2016-10-07-I Wuppertal 

Dokument 294348/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Eingabe zum Regionalplan 
 
bitte berücksichtigen Sie im laufenden Regionalplanverfahren, dass 
1. Bei Realisierung des Gewerbegebietes oder sonstiger Bebauung ein Zusammenwachsen der Städte Velbert und 
Wuppertal droht. 
2. Die Tatsache, dass die Fläche ungeprüft seit Anfang der 70ger Jahre in den Plänen fortgeschrieben wird. 
3. Wir gemeinsam und sensibel mit der Natur umgehen müssen. Und wir froh sein können, das sich zumindest in Teilen 
Deutschlands das Bewusstsein für den Wert von Natur sich dramatisch geändert. Zudem schon eine riesige Grünfläche, 
durch den neuen IKEA wuppertal zerstört wurde. Bei dessen Bau etliche Tiere nachweisbar getötet oder geschädigt 
wurden.  
4. Auf der kleinen Höhe sich Wasserspeichereigenschaften im Boden befinden  

Wuppertal-PZ1c 
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 Ö-2016-10-07-I Wuppertal 
Dokument 294348/2016 

Hinweise: 
Č  

 

5. Durch Bebauung einer der letzten Grünzüge zerstört wird. 
Der in ihrem Plan eingezeichnete Bereich der kleinen Höhe in Wuppertal ist aus heutiger Sicht nicht mehr eine 
Gewerbefläche, wie es ursprünglich mal festgelegt wurde! 
Hier gilt es seitens der Verantwortlichen erst eine Prüfung durchzuführen und nicht basierend auf veralteten Daten zu 
planen. Die Zeiten und Umstände haben sich geändert! Ebenso das Bewusstsein der Bevölkerung. Also sollte auch die 
gewählte Regierung ihr Bewusstsein schärfen. Wir brauchen die gesunde Natur. 
Planungsausschüsse haben eine hohe Verantwortung der Natur und somit auch den Menschen und deren Kinder 
gegenüber. Auch wenn Düsseldorf ca. 30KM von der kleinen Höhe weit entfernt liegt, appelliere ich an Sie zumindest 
eine erneute Prüfung vorzunehmen und nicht auf alten Daten zu planen. Das machen wir in der freien Wirtschaft auch 
nicht. Ein Auto muß auch alle zwei Jahre durch den TÜV überprüft werden und Autos aus den 70igern sind mittlerweile 
Oldtimer mit H-Kennzeichen.  ERGO: Planen auf Basis  von Oldtimer-Daten? NEIN! 
  
Bitte um Eingangsbestätigung! 

 

 Ö-2016-10-07-J Ratingen 
Dokument 238065/2017 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: 
Einspruch gegen den Regionalplan zur Errichtung einer neuen Mülldeponie (Breitscheid 3) in Ratingen Breitscheid 
 
Sehr geehrte Frau Lütges, 
bereits vor zwei Jahren, am 1.5. 2014 habe ich mit Anschreiben und Unterschriftenaktion gegen die von Ihnen geplante 
Deponie Breitscheid 3 protestiert. 
Am 8.9.2016 hat erneut eine Versammlung in Breitscheid stattgefunden, initiiert von der CDU ð Fraktion Ratingen. Als 
Experten sprachen der Planungsamtsleiter des Kreises Mettmann, Georg Görtz, der zuständige Dezernent der Stadt 
Ratingen, Martin Gentzsch, der Leiter des Umweltamtes im Kreis Mettmann, Reinhard Engmann, das zuständige 
Ratsmitglied für Breitscheid, Jörg Maaßhoff. Alle anwesenden Experten sprachen sich gegen eine dritte Deponie in 
Breitscheid aus, die die Bezirksregierung Düsseldorf offenbar immer noch plant. 
  
Mir sind mittlerweile folgende Fakten bekannt: 
- In der Mülldeponie Muscheid (Breitscheid 2) wurden in den siebziger Jahren illegal Giftstoffe abgelagert, offenbar haben 
keine behördlichen Eingangskontrollen stattgefunden. 
- Der Damm zur A3, der ebenfalls mit Müll aufgeschüttet wurde, ist nicht ausreichend gesichert. Er sollte von der Fa 
Muscheid saniert werden, laut Herrn Görtz sei das aber nur provisorisch durch Anschüttung erfolgt. Dai Sanierung steht 
also noch aus. 
- Die Zuständigkeit der Altdeponie Breitscheid 1 liegt beim Kreis Mettmann, der Altdeponie Breitscheid 2 bei der 

Ratingen-PZ2ea-1 
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 Ö-2016-10-07-J Ratingen 
Dokument 238065/2017 

Hinweise: 
Č  

 

Bezirksregierund Düsseldorf (BZR D) 
- Die Oberflächenabdichtung, die ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Deponiekörper verhindern soll (und somit 
eine Kontaminierung des Grundwassers mit Schadstoffen aus der Deponie), ist sowohl bei der Deponie eins wie bei der 
Deponie zwei nicht ausreichend gewährleistet. 
- Die Gefährdung des Grundwassers ist daher gegeben. 
- Anrainer sollen seit Jahrzehnten keine Nutzgärten betreiben aufgrund der Schadstoffbelastung. Diese soll sich laut BZR D 
nur auf das unmittelbare Umfeld der Deponie beziehen. 
- Wasserproben, die von der Stadt Ratingen bereits 2014 begutachtet wurden, schienen aufgrund der Sicht- und 
Geruchsprüfung mangelhaft : Ă Da ist von mittlerer bis starker Tr¿bung der Proben die Rede, von schwarzer, brauner und 
grauer Farbe sowie von Schwefelwasserstoffgeruch". ( RP , 10.2.2016) Ganz offensichtlich wird die Gefährdung des 
Grundwassers oder die schon bestehenden Folgen (Aufsalzung des Grundwassers und erhöhte Anteile von organischem 
Kohlenstoff) von den zuständigen Stellen in Ratingen und Mettmann anders beurteilt als von der BZR D. 
- Seit 1989 wird in der Deponie Breitscheid 2 kein Müll mehr abgelagert. Daten von Breitscheid eins sind mir nicht bekannt. 
- Der Betreiber hat sich gegen alle Anordnungen der BZR D rechtlich gewehrt, um die Deponie dem heutigen Stand der 
Technik anzupassen. Bis heute ð 27 Jahre später ð hat sich an der Faktenlage nichts verändert. Mittlerweile ist der 
Betreiber gestorben, die Erben haben das Erbe ausgeschlagen, somit ist die BZR D der aktuelle Eigentümer der Deponie. 
- Über Jahre wurde das Oberflächenwasser in Tanks gepumpt und das kontaminierte Wasser per Tankwagen bei Bayer als 
Sondermüll entsorgt. 
- Seit Dezember 2015 stehen die Pumpen, seitdem werden die Tanks nicht mehr geleert. Der Sachverhalt ist an die BZR D 
weiter geleitet worden, ohne Reaktion. 
  
Seit fast einem Jahr wird das Sickerwasser nicht mehr abgepumpt. Auch hier stellt sich die Frage der Kontrolle. An der 
Sachlage hat sich nichts verändert. 
- Das Planzeichen für die Deponie 3 stammt aus den 70ger Jahren. Laut Gutachten der Prognos ð AG ist der Bedarf für 
eine 3. Deponie bis 2032 nicht gegeben. 
- Die geplante Deponie 3 liegt in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauungen. Nach der derzeitigen Rechtslage soll der 
Mindestabstand meines Wissens 300 m betragen. Zur nächsten Wohnbebauung soll er nur 50 m betragen. 
- Die Fa Remineral AG, die die Deponie betreiben möchte, ist in Duisburg ansässig. Die Entsorgung von Werksabfällen 
macht meines Wissens nur Sinn, wenn die Deponie in der Nähe ist. 
- Die Zufahrtswege zur Deponie wären nicht gegeben, es sei denn, man wollte die LKW ernsthaft über Hummelsbeck 
(Landschaftsschutzgebiet) oder die Waldsiedlung leiten. 
Mein persönliches Fazit : 
In meinen Augen ist die Geschichte der Deponien 1 und 2 in Breitscheid die Geschichte eines Umweltskandals erheblichen 
Ausmaßes, der zeitlich verschleppt wurde und für den keiner bis heute die Verantwortung übernimmt. 
In der nun fast 30 Jahren nach der Stilllegung der Mülldeponien hat sich im Bereich der geplanten Deponie ein wertvolles 
Biotop mit Teichen und Artenvielfalt entwickelt. Im Sinne des Naturschutzes wäre es ein Frevel, dieses Gebiet zur 
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Müllkippe zu erklären. 
Sollte die Fa Remineral den Zuschlag bekommen, wird Breitscheid zusätzlich zum Fluglärm, zur Lärm ð und 
Feinstaubbelastung durch die Autobahn, und die Geruchsbelästigung durch die KDM mit nicht unerheblichen Geruchs- und 
Staubbelästigungen rechnen müssen. Dass eine, noch dazu rot-grüne !!! Regierung das billigend in Kauf nimmt, zeigt wie 
weit Politiker sich in ihren Entscheidungen vom Wähler entfernt haben. 
 
Wie kann man ernsthaft eine dritte Deponie planen, wenn direkt nebenan brisanter Sanierungsbedarf für die Altdeponien 
besteht? Noch dazu in unmittelbarer Nähe einer Wohnbebauung? Wer schützt das Wasser, einen elementarem 
Grundbaustoff allen Lebens? Eine Krux würde darstellen, wenn angedacht wäre, dem neuen Betreiber die Verantwortung 
für die Sanierung der Altdeponien zu übertragen. Da Kontrollen, wie die Vergangenheit lehrt, vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen zu sein scheinen, würde sich dann der Umweltskandal höchst wahrscheinlich noch ausweiten. 
Wenn der kleine Mann im Wald einen Müllsack ablädt und erwischt wird, wird er mit einer Strafe geahndet, wenn ein 
Betreiber illegal Giftmüll entsorgt und erhebliche Umweltschäden verursacht, kann er über Jahrzehnte die Gerichte 
beschäftigen ohne persönliche Konsequenzen. 
Deswegen bin ich entschieden gegen die dritte Deponie in Breitscheid. 

 
 

 

 Ö-2016-10-07-K Wuppertal 
Dokument 294567/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Linderhauser Str. Wuppertal 
 
Einspruch gegen "neue Regionalplanung": Die Linderhauser Str. wird zur Autoschlange. Die Natur und die Luft wird 
unmäßig geschädigt. 
 
Deswegen brauchen wir kluge Änderungen! xxx 

Wuppertal-PZ1c 

 

 Ö-2016-10-07-L Bad Homburg 
Dokument 294577/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Regionalplan-Entwurf 
Ich erhebe Einspruch gegen die Erweiterungen der Industriegebiete in Wuppertal-Nächstebreck (Blumenroth & Dolinen). 
Keine Industrie mit Naturvernichtung! 

Wuppertal-PZ1c 
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 Ö-2016-10-07-M Meerbusch 

Dokument 294640/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Stellungnahme zum 2. Entwurf des Regionalplanes 
im Anhang erhalten Sie meine Stellungnahme zum aktuellen Entwurf des Regionalplanes. 

Meerbusch-PZ1eb 
Meerbusch-PZ3ac 
 

 Im aktuellen Entwurf des Regionalplanes wird eine flächenhafte Erweiterung des Hafens Krefeld und eine eventuell 
notwendige zusätzliche südliche (Strassen-)Verkehrserschließung auf Meerbuscher Stadtgebiet bis zur Klärung der 
Sachfragen bzw. Vortage der Prüfergebnisse offengehalten. 
Als betroffene Bürgerin des Meerbuscher Stadtteis Lank-Latum sprechen meines Erachtens mehrere Gründe für eine 
Streichung nicht nur zeichnerischer sondern auch textlicher Darstellung. 
Zunächst erscheint es unverhältnismäßig eine Idee aufzunehmen und planerisch niederzuschreiben, damit eine einseitige 
Abwägung vorzunehmen, bevor klärend die Interessen Aller Berücksichtigung gefunden haben und eine Einigung erzielt 
wurde. Da eine Änderung des Regionalplans auch zukünftig möglich ist, kann dann, wenn noch nötig, das Anliegen nach 
Klärung der Sachfragen bzw. Vorlage der Prüfergebnisse vorgebracht werden. Alle Parteien im Meerbuscher Rat und ein 
breites Spektrum der Bevölkerung sprechen sich jedoch eindeutig gegen die von der Stadt Krefeld vorgebrachte 
Planungsidee aus, sodass zum jetzigen Zeitpunkt eine Einigkeit auf diesem Gebiet nicht zu erwarten  ist. 
Die  nördlichen Stadtgebiete Meerbuschs sind vornehmlich durch Wohnbebauung und Freiraum geprägt und werden 
durch die vorgebrachte Planungsidee weiter zunehmend durch Feinstaub und Verlärmung  belastet, Frischluftschneisen 
und Gebiete mit höchstem Schutzstatus gefährdet. 
Seit Jahrzehnten wird der planerisch vorgesehene und sinnvolle Ausbau der nördlichen Straßenanbindung des Hafens 
Krefeld an die B288 und eine effiziente Verknüpfung der Umschlagpunkte auf die Schiene nicht ausreichend verfolgt. 
Stattdessen wird eine Planung  angestrebt, die weiter nennenswerte Anteile vor allem des Güterverkehrs faktisch auf die 
Straße verlagert und dem Flächenverbrauch weiter unverhältnismäßig Vorschub leistet. Die Raumordnung sollte eine 
Entwicklungsplanung unterstützen, welche die Kombination Schiene-Wasserstraße nicht  nur auf dem Papier stärken will 
und somit nicht nur die verkehrliche Situation sondern auch die ökologische Situation verbessert 
Desweiteren hat die vorgebrachte Planungsidee negative Auswirkungen auf die Landschaftsschutz gebiete Elt" und 
Herrenbusch/Lanker Busch und die Naturschutzgebiete / FFH-Flªchen ĂLatumer Bruch / Buersbach".bei einer 
Flächenerweiterung des Hafens ist darüber hinaus das LSG Rheinaue  und das NSG/FFH-Gebiet Die Spey" von der 
Planung betroffen. 
Dieser in großem Maße bis zum Rhein hin unzerschnittene Grünkorridor ist, statt ihn zumindest zu erhalten. jetzt in 
seinen vielfältigen Funktionen (Naturschutz. Landschaftserleben, Erholung, Frischluftkorridor...) bedroht. Gefährdungen 
von Grundwasser und Boden sind nicht auszuschließen und eine nachhaltige Zerstörung der vorhandenen Vernetzung ist 
die Folge. Im Blick behalten sollte man, dass aufgrund der sich verändernden Wetterverhältnisse dem Raum zukünftig ein 
Potential für den Hochwasserschutz zukommen könnte. 
Die Ausweisung der genannten Schutzgebiete erfolgt insbesondere und prioritär aus Gründen des Biotop·und 
Artenschutzes. Diese strenge Kategorie des Flächenschutzes bietet die letzten Rückzugsräume für gefährdete 
Populationen und vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Um diese Funktion optimal erfüllen zu können, ist 

 

domea://|HOST=brd-prod01.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2415764/


Stand: 21.11.2017 

Seite 14 von 140 

 Ö-2016-10-07-M Meerbusch 
Dokument 294640/2016 

Hinweise: 
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auch hier die bestehende Gesamtbelastung des Raumes zu reduzieren und der Fokus auf den Erhalt und den Nutzen 
des hohen Entwicklungspotentials dieser Flächen insbesondere auch für den Natur- und Landschaftsschutz zu legen 
Wenn ausschließlich Grenzbelastungen und Erheblichkeitsschwellen als Maßstab für zukünftige Planungen gelten sollen. 
sind eine Verbesserung bzw. ein Erhalt der Umweltqualität und eine dauerhafte Leistungsfähigkeit dieser Flächen im 
Raum nicht erreichbar. 
Naturschutzgebiete scheiden für Entwicklungen von Gewerbe und Industrie und deren Infrastruktur aus. 
Der ursprünglich angedachte Ausbau der nördlichen Anbindung an das bestehende Straßennetz ist die 
regionalbedeutsame Straßenverbindung, um den südlichen Grünkorridor dauerhaft zu sichern. Diese Signalwirkung der 
Verkehrslenkung legt einen Schwerpunkt auf Verkehrsvermeidung und andere Systeme als den emissionsintensiven 
Transport auf der Straße. 
Ich würde mir wünschen, dass die Regionalplanung die Belange des Naturschutzes nachvollziehbar würdigt. 
Ich beantrage hiermit die vollständige Streichung aller textlichen und zeichnerischen Darstellungen zur Südanbindung 
und einer südlichen Erweiterung des Hafens Krefeld auf Meerbuscher Gebiet. 

 

 Ö-2016-10-07-N Beek-Ubbergen 
Dokument 294863/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Beteiligung Regionalplan Düsseldorf, ins besonders Reichswald 
 
bitte entschuldigen Sie mir dass ich die Deutsche Sprache nicht sehr fähig bin. 
 
Normalerweise hätte ich die Zeit genommen um dieses Schreiben noch korrigieren zu lassen, aber jetzt restieren mir nur 
noch wenige Stunden um Sie meine Beteiligung zu schicken, bevor es zu spät ist. 
 
Ich möchte denn gerne gleich zum Kern stossen: in das neue Regionalplan (Kapitel 8.2, Blatt 5 und 6) liegen 
Windenergiebereiche vor, geplant ins Reichswald. 
 
Gegen diese geplante Windenergiebereiche will ich mit diesem Schreiben Einspruch erheben. 
 
Dieses Wald (das Reichswald) kann sich selbst nicht verteidigen. Desto mehr ist das Wald aber von unschätzbare Wert 
für uns, und noch mehr für die Generationen die nach uns kommen. Als Naturbereich kennt dieses Wald keine 
Vergleichen mehr im Grenzgebiet Nordrhein-Westfalen / Niederlände. 
 
Man kann die Schäden die Windturbinen an diesem Wald zubringen werden NIEMALS rückgängig machen. Wir reden 
hier nicht von Sachen die in 10, 20 oder eben 50 Jahre von Menschen hergestellt worden können. Wir reden hier von 
einem Ökosystem, und von Bäumer die Jahrhunderte brauchen zum Auswuchs. Wollen Sie wirklich NUR WEGEN dass 

Kap. 8.2.PZ2ed-Allgemein 
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es so einfach ist (das Wald kannn sich selbst nicht verteidigen) das Wald, die Umwelt, uns selber, und nicht im letzten die 
Generationen nach uns so schwer benachteiligen? 
 
Dieses Wald ist am wichtigsten, sehen Sie dass wirklich nicht?, in unsere Bemühung für den Umwelt. 
Windenergiebereiche können auch irgendwo anders geplant werden, aber das Wald kann man nicht umziehen oder 
verschieben. Sogenannte Kompensationsmassnahmen sind in dieser Situation völlig unmöglich. So ein Wald, dass ist die 
beste Massnahme gegen CO2 über den wir verfügen. Aber noch abgesehen von CO2, wir menschen brauchen auch 
undurchquerte, unbelästigte Natur wo wir endlich noch ein bischen Ruhe finden können. 
 
Dass alles geht wie ich schon sagte unwiderruflich vorbei wenn Windenergiebereiche ins Reichswald zum Realität 
werden. Nicht nur dass ein ganz grosse Öberflach vom Wald so gut wie industrialisiert wird, aber das Lärm und das 
überall Dasein dieser Windturbinen werden den Atmosphär von Ruhe und Reinheit die es jetzt noch gibt für immer 
vernichten. 
 
Ich rede Ihnen nicht von alle andere Nachteile, wie Fauna und so weiter. Zu dieser andere Nachteile gibt es viele Leute 
die mehr kapabel sind um Ihnen zu sagen wie unwiderruflich auch diese Schäden sind. 
 
Ich möchte wirklich dass allen die mein Schreiben lesen sich selbst die Frage stellen: wieviele Baüme noch bis wir an das 
letzte Wald stehen? 

 

 Ö-2016-10-07-O Rees 
Dokument 294891/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: 2. Planentwurf Regionalplan Düsseldorf 
 
ich würde es sehr begrüßen, wenn im jetzt ausliegenden 2. Entwurf im Ortsteil Empel der Stadt Rees die Hurler Straße = 
Landstraße ab dem Wohnhause ehem. Wissen östlich des landw. Hofes xxx in Richtung landw. Hof xxx und dann 
aufmündent auf die B67 als Begradigung der Landstraße zeichnerisch und textl. dargestellt wird.  
Der Ortsteil Empel (früher Hurl) erfährt dadurch eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Die vorhandenen und noch neu 
baurechtlich zulässig zu bauenden Wohnbereiche im OT Empel werden entlastet.  Speziell der Bus-, LKW und sonstige 
sperrige Spezialtransporte haben eine leichtere und effizentere Anbindung an die B 67. 

Rees-PZ3ac 
 

02  Darüberhinaus spreche ich mich für die Verwirklichung der Abgrabung Reeser Südsee mit Entwicklungskonzept 
Postenkath und Herrenweide sowie Erweiterung und Änderung der Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung aus. 
Es sollten auch die Wiederverfüllung von Wasser- bzw. Auskiesungsflächen, auch an anderer Stelle als 
Ausgleichsmaßnahme möglich sein. Hierbei sollte die Fortschreibung des Regionalplanes Düsseldorf helfen. 

Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis geommen 

 

domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2415988/
domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2416016/


Stand: 21.11.2017 

Seite 16 von 140 

 Ö-2016-10-07-Q Wuppertal 
Dokument 295229/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Windhöfel/ Blumenroth 
 
Einspruch: Für die Industrie sollen erstrangig Brachen genutzt werden!   
Naturzerstörung rächt sich. 

Wuppertal-PZ1c 

 

 Ö-2016-10-07-S Velbert 

Dokument 296752/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Stellungnahme zum Regionalplan GEP 99 Düsseldorf "Kleine Höhe" 
 
wir wohnen in Neviges und haben uns, als wir unser Haus dort gekauft haben, ganz bewusst für ein naturnahes Wohnen 
entschieden. Wir schätzen die dortigen Möglichkeiten, die Freizeit aktiv zu gestalten, sehr. Fahrrad fahren, mit oder ohne 
Hund auf der Kleinen Höhe spazieren gehen, joggen und walken ohne Anfahrtswege bedeuten für uns eine hohe 
Lebensqualität. Die Kleine Höhe als unbebauter Lebensraum für Mensch und Tier muss unbedingt erhalten bleiben. Diese 
wunderschöne Landschaft ist ein Kleinod und darf nicht für Bauvorhaben geopfert werden, für die es wesentlich 
geeignetere Flächen gibt. 

Wuppertal-PZ1c 

 

 Ö-2016-10-07-U Wuppertal 
Dokument 299188/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Regionalplan Wuppertal Kleine Höhe 
 
hiermit möchte ich mich ausdrücklich gegen die Ausweisung der Kleinen Höhe in Wuppertal als Gewerbegebiet 
aussprechen. Das Gebiet soll als Landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten bleiben. Die Freiflächen sind wichtig Zonen für 
den Luftaustausch und für Wildtiere um von einem Gebiet in ein anderes zu kommen. Bei Ausweisung als Gewerbegebiet 
ist zu befürchten, dass nicht nur die für den Standort einer Forensik vorgesehene Fläche vom 5.000 m² unwiderruflich als 
Naturfläche wegfallen, sondern dies der Einstieg für weiteren Flächenverbrauch ist, der nicht mehr in die heutige Zeit 
passt. Es gibt genug Industriebrachflächen, die vorrangig genutzt werden sollten. 

Wuppertal-PZ1bc 

 

 Ö-2016-10-07-V Wuppertal 
Dokument 299207/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Forensik ĂKleine Hºheñ Wuppertal 
 
mein Unmut über eine Forensik auf der kleinen Höhe in Wuppertal ist sehr groß.Dieses Kleinod der Natur muß unbedingt 
erhalten werden!!  
Erstens geht ein wunderbares Stück Naherholung verloren mit einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen. 

Wuppertal-PZ1bc 
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Zweitens die Annäherung zwischen den Städten Wuppertal und Velbert schreitet rasant fort und wird somit  erneut zu 
einem Ballungsgebiet in NRW. Außerdem werden erhebliche Gelder verschwendet die zur  
Planung auf der kleinen Höhe benötigt werden von einer Stadt die sich permanent am Rande der Zahlungsunfähigkeit 
befindet. Wenn das Land bereits Immobilien besitzt die eine Möglichkeit für eine Forensik bieten, sollten diese auch 
genutzt werden. Dennoch frage ich mich warum Wuppertal neben einem Gefängnis, einem Jugendgefängnis jetzt auch 
noch eine Forensik tragen soll.  Wenn sich das nicht verhindern lässt sollte das Gebiet unterhalb des 
Jugendgefängnisses in Betracht gezogen werden. Dort stört es niemanden. 

 

 Ö-2016-10-07-W Monheim am Rhein 
Dokument 299220/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Einspruch gegen Ackerflächen als Naturschutzflächen in der Urdenbacher Kämpe 
 
da ich Ackerflächen in der Urdenbacher Kämpe/Baumberger Aue bewirtschafte erhebe ich Einspruch gegen die neue 
Regionalplanung. 
Durch die Festsetzung vieler meineer Ackerflächen als Naturschutzflächen sind zukünftig 
Bewirtschaftungseinschränkungen zu erwarten, die nicht entschädigungsfrei akzeptiert werden können. Die 
Bewirtschaftung der Flächen erfolgt bereits heute im Einklang mit der Natur durch diverse Maßnahmen, beispielsweise 
Zwischenfruchtanbau, Mulchsaaten etc. Weitere Maßnahmen sind nur im Einvernehmen mit den Landwirten 
erfolgversprechend durchsetzbar. Die Verhinderung der Aussweitung von weiteren Baugebieten wie beispielsweise von 
Baumberg-Ost und anderen Baugebieten im Außenbereich bringt wesentlich mehr für die Umwelt. 

Düsseldorf-PZ2da 

 

 Ö-2016-10-07-X Wuppertal 

Dokument 299229/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Gewerbegebiet Nächstebr. Blumenroth 
 
Einspruch: Für den Meine-Bach ist Ikea und Co. eine große Belastung bei sindflutartigen Niederschlägen. 
 
Hat schon mehrfach überschwemmt u. die Feuerwehr mußte anrücken. 
Die Linderhauser Str. überflutet durch Geröll bei Hochwasser Keller stehen dann unter Wasser. 

Wuppertal-PZ1c 

 

 Ö-2016-10-07-Y Wuppertal 

Dokument 299250/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Bürger wehren sich gegen Bebauung der Kleinen Höhe 
 

Wuppertal-PZ1bc 

domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2420432/
domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2420445/
domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2420454/
domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2420475/


Stand: 21.11.2017 

Seite 18 von 140 

 Ö-2016-10-07-Y Wuppertal 
Dokument 299250/2016 

Hinweise: 
Č  

 

als Anwohner des Schevenhofer Weges sind wir überhaupt nicht einverstanden, mit der Entscheidung Forensik hier auf 
einer einer Grünfläche (Landschaftsschutzgebiet) zu erschließen, anstatt ein bestehendes, bebautes und erschlossenes 
Areal (z.B. Lichtscheid) zu nutzen. 
Wir sehen ein gewisses Gefährdungspotential (dessen Risiko Sie !! sicherlich nicht endgültig abschätzen können) und 
möchten die bestehenden Grünflächen auch weiterhin zur entspannten Naherholung nutzen! 
Zur Zeit genießen wir es, dass manch Wuppertaler unsere Feldwege gerne als Wanderwege oder zu Fahrradtouren nutzt. 
Wir hoffen, das dieses auch für uns Anwohner in Zukunft ein friedlicher, erholsamer und naturnaher Ort der Ruhe bleibt. 

 

 Ö-2016-10-07-AE Kempen 
Dokument 301196/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: 2. Stellungnahme zum Regionalplan Düsseldorf 
Stand Juni 2016 
xxx 
 
hiermit nehme ich als betroffener Grundeigentümer von Land ï und Forstflächen zu dem 2. Entwurf des Regionalplanes 
Düsseldorf Stellung.  
Unser landwirtschaftlicher Betrieb xxx liegt in östlicher Richtung unmittelbar vor den Toren der Stadt Kempen xxx, auf der 
sogenannten Kempener Platte. Die Kempener Platte zeichnet sich durch besonders fruchtbaren Ackerboden aus. Unsere 
Äcker sind somit wertvolle Flächen zum Anbau von Lebensmitteln für die Ernährung unserer Bevölkerung und müssen als 
solche auch in Zukunft geschützt werden.  Nicht alle unsere Ackerflächen werden im Regionalplan ausgewiesen. xxx 

 
Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

02 Die versiegelten Hofstellen - Haus Bockdorf und Noesemeshof - und die landwirtschaftlich genutzten Acker- und 
Wiesenflächen dürfen nicht als Waldflächen dargestellt werden. Hier ist die Abgrenzung im Entwurf des Regionalplanes 
sehr ungenau und zum Teil sehr unrichtig.  
Um das Herrenhaus von xxx befindet sich ein weitläufiger historischer Park, in dem unsere Hofstelle integriert ist. Nach 
§1 Abs.2 Landesforstgesetz NRW handelt es sich bei einem Park, der sich um ein Wohnhaus erstreckt, nicht um Wald 
und darf daher auch nicht als solcher im Regionalplan dargestellt werden. 

Kempen-PZ2b 

03 Die versiegelte Hofstelle xxx und die normal genutzten landwirtschaftlichen Flächen können nicht als regionale 
Biotopverbundsflächen zur Verfügung stehen. Auch hier ist der Regionalplan ungenau und unrichtig in der Abgrenzung. 
Zur genauen Abgrenzung der Flächen bitte ich um einen Termin in ihrem Haus. Gerne stehe ich für weitere Fragen und 
Gespräche, auch am Telefon xxx zur Verfügung.  
Bitte teilen Sie mir mit, wann ich zu Ihnen kommen kann. 
Die gewohnte Bewirtschaftung der Nutzflächen darf durch den Regionalplan weder direkt noch indirekt beeinträchtig 
werden. 
 

Kempen-PZ2db 
 
Darüber hinaus werden die 
Ausführungen zur Kenntnis 
genommen. 
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Im Übrigen verweise ich erneut auf meine erste Stellungnahme vom 31. März 2015.       . 
Gerne möchte ich zum Ausdruck bringen, dass unsere Familie seit vielen Generationen nicht nur die nun 
schützenswerten Flächen bewahrt hat, sondern auch zum Teil mit Einsatz von nicht unerheblichen finanziellen Mitteln 
ganz freiwillig gerne geschaffen hat. Es ist nicht zu verstehen, dass uns nun gerade diese Kompetenz durch 
Einschränkungen und Vorgaben abgesprochen werden soll. Hätte unsere Familie sich nicht über Generationen für den 
Erhalt höherwertiger Naturflächen eingesetzt, könnten sie heute nicht geschützt werden. Freiwilliges Engagement wird 
hierdurch nicht nur unterbunden sondern im Ergebnis auch bestraft. Vielmehr sollte das private Engagement unterstützt 
und honoriert werden. Hierfür böte sich eine Intensivierung des Vertragsnaturschutzes an. Auch in Zukunft möchte ich 
gerne weiterhin mit Freude meiner Verpflichtung, die sich aus unserem Eigentum gegenüber der Allgemeinheit und der 
umliegenden Bevölkerung ergibt, wie in der Vergangenheit nachkommen. Bitte unterstützen Sie uns darin und ersticken 
nicht jegliche Freiwilligkeit im Keim durch zu starken Eingriff in die Eigenverantwortung. 
 
Ich bitte Sie höflich um Beachtung meiner Einwendungen und danke für eine baldige Reaktion ihrerseits. 

 

 Ö-2016-10-07-AG Wuppertal 
Dokument 301436/2016 

Hinweise: 
Č  

 

01 Betreff: Stellungnahme zum Regionalplan D¿sseldorf (GEP 99) ĂKleine Hºheñ 
 
in Bezug auf das laufende Regionalplanverfahren bitte ich Sie meine Eingabe zu berücksichtigen.  
Ich bin Anwohnerin der Kleinen Höhe und genieße es sehr dort zu wohnen. Die Kleine Höhe dient für mich, meine Familie 
und viele andere Menschen als Naherholungsgebiet, wie es dieses nur noch sehr selten innerhalb einer dicht besiedelten 
Großstadt wie Wuppertal gibt.  
Innerhalb der Kleinen Höhe haben aber nicht nur die Menschen, sondern auch diverse geschützte Arten in Flora und 
Fauna einen Rückzugsraum und eine Heimat gefunden.  
Es gibt wesentliche weitere Gründe, die dafür sprechen aus diesem Gebiet auch formal ein Landschaftsschutzgebiet zu 
machen. Hier sind beispielhaft āunverzichtbare Ackerflªcheó, āQuellgebiet von Bªchenó, āwichtige Versickerungsflªche f¿r 
Oberflªchenwasseró; āSchutz f¿r Grund- und Quellwasseró zu nennen.  Dass es auf dem Papier noch kein 
Landschaftsschutzgebiet ist, ist lediglich ein Relikt aus längst vergangenen Jahrzehnten, in denen die Bedeutung des 
Naturschutzes noch nicht den Wert hatte, den sie heute eigentlich haben sollte, gerade wo ein wachsendes 
Umweltbewusstsein immer stärker propagiert wird.  
Eine Änderung des Regionalplans hin zu einem Landschaftsschutzgebiet für die Kleine Höhe ist unerlässlich um eine 
landschaftszerstörende Bebauung zu verhindern. Unversiegelte Flächen zu schützen sollte schließlich ein Hauptanliegen 
unserer heutigen Zeit sein.  
 
in Bezug auf das laufende Regionalplanverfahren bitte ich Sie meine Eingabe zu berücksichtigen.  

Wuppertal-PZ1bc 
 
Wuppertal-PZ1c 
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Die Stadt Wuppertal plant auf dem Gelände der Kleinen Höhe eine Forensik zu bauen um in Folge dieser Erschließung 
wahrscheinlich eine weitere Bebauung  der Kleinen Höhe durchzusetzen.  
Die Stadt plant deshalb eine Umbenennung von einem Teil der Fläche in ein Sondergebiet für Forensik. Allerdings ist 
genau eine gegenteilige Umschreibung der Kleinen Höhe wünschenswert und durchzusetzen. Die gesamte Fläche sollte 
zu Landschaftsschutzgebiet umgeschrieben werden, denn nichts anderes ist sie seit Jahrzehnten. Nur formal gibt es 
diese Bezeichnung noch nicht. Dies gilt es zu ändern. Die Kleine Höhe ist ein einmaliger Grünzug, der durch seine 
besondere Kuppenlage und eine atemberaubende Fernsicht besticht. Diese mit Bebauung zu zerstören wäre in meinen 
Augen fatal.  
Auch umwelttechnisch gibt es wesentliche Gründe, die gegen eine Bebauung und für eine Umbenennung in ein 
Landschaftsschutzgebiet sprechen, hier möchte ich insbesondere die besonderen Wasserspeichereigenschaften der 
Böden sowie das dortige Grund- und Quellwasser hervorheben. Diese Grund-  und Quellwasser gilt es dringend zu 
schützen.   
 
Mit freundlichen Grüßen,  
xxx 

 

 Ö-2016-10-07-AH Willich 
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Č  

 

01 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit nehme ich Bezug auf die in der lokalen Presse erläuterten Möglichkeit zur Stellungnahme zum neuen 
Regionalplan. 
 
Ich bin direkter Anwohner des Baugebietes 'am Bruch' in Willich-Neersen. 
Nach meinen Informationen bestehen Planungen, das Baugebiet zu erweitern. (siehe Bild). 
Nach meiner Kenntnis ist laut Landesentwicklungsplan eine entsprechende Besiedlung/Bebauung in diesem Bereich 
nicht möglich, da diese in der unmittelbaren Umgebung einer Hochspannungsleitung liegt (400-Meter-Radius). 
Zwar ist aktuell dieser Siedlungsbereich noch nicht erschlossen, jedoch interessiert mich Ihre Stellungnahme zur 
Diskrepanz zwischen der Planung dieses potenziellen Siedlungsbereiches und der angesprochenen Abstandsregelung lt. 
LEP. 
Findet hier eine entsprechende Berücksichtigung statt? 
Vielen Dank für Ihre Rückinfo hierzu,é 

Willich-PZ1a 
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01 Betreff: Erstellung des Regionalplanes 
Stellungnahme zum Regionalplan aktueller Stand 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zu der Erstellung des Regionalplanes für Teile des Regierungsbezirkes Düsseldorf nehmen wir für die 
Forstbetriebsgemeinschaft Neuss wie folgt Stellung. 
 
Es ist davon auszugehen. dass Festsetzungen von Waldflächen als BSN (Bereich zum Schutz der Natur) oder als 
Kernflächen im Biotopverbund zu Einschränkungen für die Waldbewirtschaftung führen werden. 

Kap. 8.2.PZ2da-Allgemein 
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Im Rhein-Kreis-Neuss. der im Vergleich zu anderen Kreisen in NRW nur wenige Waldflächen hat. sind besonders die 
Waldflächen als BSN oder im Biotopverbund erfasst. Damit wird die Wald-bewirtschaftung bei Umsetzung des 
Regionalplanes massiv erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Gerade in dem waldarmen Rhein-Kreis-Neuss muss 
Holz verschiedener Waldbesitzer gebündelt werden. um es vermarkten zu können. Wenn jetzt wesentliche Waldflächen 
als BSN ausgewiesen werden und dann als Naturschutzgebiete festgesetzt werden sollen, wird die Bewirtschaftung der 
übrigen Waldflächen erschwert - wenn nicht unmöglich gemacht. Zur nachhaltigen Wirtschaft gehört ganz wesentlich die 
Nutzung von Holz. das den Kohlenstoff speichert und damit als Kohlenstoffsenke wirkt. Ein Verzicht auf die stoffliche oder 
energetische Nutzung von Holz aus den Wäldern hier vor Ort würde dazu führen. dass Holz von weither hierhin 
transportiert werden müsste. Dies würde erhebliche zusätzliche ökologische Belastungen für unser Ökosystem zur Folge 
haben. 
 
Zudem sind große Teile des Kreises durch die Grundwasserabsenkung beeinflusst. Wenn das Grundwasser ~ieder 
ansteigt. werden sich die Standorte wesentlich verändern. Festsetzungen im Wald nach heutigem Stand würden einen 
Status in der Natur festschreiben. der dem Stand in der Natur nach Anstieg des Grundwassers nicht mehr entsprechen 
würde. Massnahrnen, die dann ergriffen werden müssten, wären dann wahrscheinlich nicht mehr zulässig. Das. Was 
heute festgeschrieben würde. wäre dann nicht mehr Status in der Natur. Es wäre auch nicht der Status in der Natur, wie 
sie sich vor 50 Jahren dargestellt hat 
 
In den hiesigen Wäldern spielt die Esche eine große Rolle. Die Esche fällt durch das Eschentrieb-sterben wahrscheinlich 
weitestgehend für die Bewirtschaftung der Wälder aus. Dann müssen Baumarten gepflanzt werden, die auf unseren 
Standorten wachsen können. Besonders im Hinblick auf die erheblichen Herausforderungen einer durch Klimawandel, 
Veränderungen des Grundwasser-spiegels und des Eschentriebsterbens gezeichneten Landschaft gilt es bei der 
Bewirtschaftung des Waldes nachhaltige Aspekte in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Diese Konzepte 
müssen auch vor sich ändernden Holzmärkten Bestand haben und dürfen eine zukünftige Anpassung an veränderte 
Gegebenheiten nicht ausschließen. 
 
Bisher sind viele Flächen im Kreis als Landschaftsschutzgebiete festgesetzt worden. Die Erfahrungen zeigt. dass diese 
Ausweisungen ausreichend sind. Weitere Unterschutzstellungen sind nicht erforderlich. Außerdem lassen sich 
offenstehende Fragen auf dem Wege des Vertragsnaturschutzes lösen. Ich beantrage daher im Namen der Mitglieder der 
Forstbetriebsgemeinschaft Neuss. in Waldflächen im Rhein-Kreis-Neuss keine über den Landschaftsschutz 
herausgehende Festsetzungen vorzusehen. 
 
Mit freundlichen Gr¿Çené 
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01 Betreff: Stellungnahme zum 2. Entwurf des Regionalplans Düsseldorf 
Zunächst wird auf unsere Stellungnahme zum 1. Entwurf des Regionalplans Düsseldorf vom 29.03.2015 ï 6397 und die 
Ergänzung vom 30.03.2015 ï Bezug genommen. 
Mit Bedauern haben wir feststellen müssen, dass sich trotz unserer sehr ausführlichen Darlegungen an dem Ziel, das 
Gebiet am Schrodtberg als Gewerbegebiet auszuweisen, nichts geändert hat. 
Die geplante Gewerbefläche ist mit ca. 3 ha bebaubarer Fläche verhältnismäßig klein, dennoch würde eine Erschließung 
im Konflikt mit Menschen, Tieren und Pflanzen am Schrodtberg stehen. 
Insbesondere kann eine so kleine Fläche den angeblichen Flächenbedarf nicht decken, sie wäre ein unnützes Opfer an 
den Moloch Wirtschaftsförderung! 
Daher lehnt die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ jede Bebauung dieses Gebietes ab! 
Seit Ende 2015 hat die Stadt Solingen mit der Sanierung der größten Gewerbebrache Solingens, das ehemalige Rasspe-
Gelände, begonnen und beabsichtigt nur 500 Meter neben den schützenswerten Wiesen und Feldern des Schrodtberges 
neues Gewerbe anzusiedeln. Die damit verbundenen Belastungen und Belästigungen dürften für die Anwohner am 
Schrodtberg, in Stöcken und an der Hauptverkehrsstraße Stöcken Zumutung genug sein! Darüber hinausgehende 
Belastungen für das Gebiet durch die Zerstörung der Natur am Schrodtberg und die damit einhergehenden Immissionen 
sind nicht in Einklang mit dem Schutzanspruch für Mensch und Natur zu bringen. 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ will die nat¿rliche Landschaft am Schrodtberg 
schützen statt zerstören! 
Ergänzend zu unserer Stellungnahme vom 29.03.2015 ï 6397 wird hiermit noch einmal förmlich beantragt, das im 
Entwurf des Regionalplans D¿sseldorf unter ĂKapitel 8.2 Plandarstellung 1:50.000ñ auf ĂBlatt 25 Dormagen, D¿sseldorf, 
Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Monheim, Solingen, Wuppertalñ in Solingen nºrdlich der StraÇe Stºcken (L427) 
markierte Gebiet am Schrodtberg als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. 
Zur Begründung wird auf unsere ausführliche Stellungnahme Bezug genommen. 
Die Planung der Stadt Solingen basiert auf dem Flächennutzungsplan vom 18.12.2003 und dieser fußt auf dem 
Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1976, welchem eine mehrjährige Entwicklung zu Grunde lag. 
Nachdem die damals geplante A31 das in Rede stehende Gebiet nicht tangiert, und infolge eines Wertewandels im 
Hinblick auf die schützenswerte natürliche Landschaft ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes am Schrodtberg nach 
heutigem Verständnis überholt und nicht mehr zeitgemäß. 

Solingen-PZ1c 
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 Landschaftsschutzgebiet 
statt Gewerbegebiet 
B e g r ü n d u n g : 
Unsere Heimatstadt Solingen ist schön, und so soll es auch bleiben. 
Als am 1. August 1929 die kreisfreie Stadt Solingen durch die Zusammenlegung der Städte Solingen, Gräfrath, 
Höhscheid, Ohligs und Wald entstand, waren die alten Ortskerne verbunden durch die wunderbaren Landschaften 
entlang der Bäche und Täler mit ihren Wäldern, Wiesen und Feldern. Am 1. Januar 1975 kamen die Stadt Burg an der 
Wupper und der Ortsteil Höhrath aus dem aufgelösten Rhein-Wupper-Kreis zu Solingen. Kaum eine Stadt in Deutschland 
kann sich rühmen, mehr durch ihre natürliche Landschaft geprägt zu sein. Solingen ist eine Perle im Bergischen Land, 
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aber diese Perle ist bedroht durch kurzsichtige und verantwortungslose Politiker und eine absolut unfähige 
Stadtverwaltung, die nur nach dem Geld schielt, und unseren natürlichen Lebensraum, den Lebensraum von Mensch, 
Tier und Pflanze, an den meistbietenden Gewerbebetrieb verschachern will. 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ will die nat¿rliche Landschaft in Solingen sch¿tzen statt zerstören! 
Vgl. Info-Brief Nr. 1 v. 03.11.2013, http://www.schuetzt-den-schrodtberg.de/940.pdf 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ ist politisch neutral, sie hat im Rat der Stadt Solingen keine Freunde, und 
ihr Anliegen ist auf ein kleines aber wichtiges Biotop beschränkt, welches durch einen konkreten Bebauungsplan 
gefährdet ist, den die Stadt Solingen wegen des angekündigten Widerstandes auch mit ihrer Stellungnahme zu dem 
Entwurf des Regionalplans absichern will. auch nur in diesem Rahmen will sie zu dem Entwurf des RPD Stellung 
nehmen. 
Bei dem o. g. Planverfahren der Stadt Solingen handelt es sich um den Vorentwurf Bebauungsplan D 269 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes D 269 für das Gebiet nördlich der Straße 
Stöcken (L 427), südöstlich der Peter-Rasspe-Straße sowie der Straße Schrodtberg und südwestlich der Straße 
Kohlfurth. 
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 Quelle/URL: 
http://www2.solingen.de/c12572f800380be5/files/oeb269plan.jpg/$file/oeb269plan.jpg?openelement 
Vgl. Info-Brief Nr. 2 v. 06.11.2013, http://www.schuetzt-den-schrodtberg.de/944.pdf 
Das in Rede stehende Gebiet ist im Entwurf des RPD unter ĂKapitel 8.2 Plandarstellung 1:50.000ñ auf ĂBlatt 25 
Dormagen, Düsseldorf, Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Monheim, Solingen, Wuppertal (8,1 MB)ñ markiert, das ĂBlatt 
25ñ ist in der vorliegenden Stellungnahme auf der folgenden Seite auszugsweise ï mit der mittigen Markierung zwischen 
den Beschriftungen ĂL427ñ und ĂL74ñ bzw. nºrdlich der StraÇe ĂStºckenñ (L427) ï abgedruckt. 
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 Quelle/URL: 
http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_rpd_e_042014/blatt_25_rpd_e_042014.pdf 
A. Historische Entwicklung. 
Die gegenwärtige Planung der Stadt Solingen basiert auf dem Flächennutzungsplan vom 18.12.2003 (vgl. Amtsblatt der 
Stadt Solingen, Nr. 16 vom 22.04.2004, Seite 3), und dieser fußt auf dem Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1976, dem 
eine mehrjährige Entwicklung zu Grunde lag. 
Um die heutige Situation zu verstehen, muß die gesamte Entstehungsgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart 
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kurz dargestellt werden. 
Zu diesem Zweck kann die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ auf ein umfangreiches Privat- Archiv zurückgreifen. 
Die nachstehend abgebildeten Zwischenbescheide vom 12.11.1969, 18.01.1973, 27.07.1973 und 11.03.1974 als 
Antworten auf ein Schreiben vom 21.10.1969 betreffs ĂBedenken und Anregungen zum Flªchennutzungsplanentwurf der 
Stadt Solingenñ belegen ï und nur darauf kommt es hier an ï 
die mehrjährige Entwicklung des Flächennutzungsplans. 
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 In diesen Zeitraum fªllt auch die Planung der heutigen Bundesautobahn 31 (A31, ĂOstfriesenspieÇñ). 
Im Jahr 1966 wurde die A31 ï zunächst als A113 ï in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen, und zwischen 1975 
und 2004 wurde sie verwirklicht. 
Nach dem 1971 verabschiedeten Bedarfsplan des Gesetzes über den Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jahren 
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1971 bis 1985 sollte die A113 von Norddeich bis zum Ruhrgebiet und von dort als weitere Nord-Süd-Achse bis zur A61 
bei Bad Neuenahr-Ahrweiler verlaufen. Am letzten Tag der Einwendungsfrist stoppten etwa 300 Mülheimer Bürger mit 
ihren Unterschriften zu einem Alternativvorschlag das Projekt. Als die Pläne für das nach Süden anschließende Teilstück 
im Raum Mülheim-Heißen öffentlich ausgelegt wurden, hatten sich bereits längs der Trasse von Bottrop bis Overath 
zahlreiche B¿rgerinitiativen gebildet, die sich zur ĂAktionsgemeinschaft A113ñ zusammenschlossen. Diese hatte das Ziel, 
die A113 komplett zu verhindern, da sie viele Naherholungsgebiete durchschneiden (ĂaufspieÇenñ) und entwerten w¿rde. 
Das war der Grund f¿r einen Essener Architekten, die Trasse ĂOstfriesenspieÇñ zu nennen. Im Rahmen der zweiten 
Offenlegung kamen über 16.000 Unterschriften gegen den Bau zusammen. Sie bekamen insbesondere dadurch großes 
Gewicht, daß Fachleute Fehler in den Verkehrsprognosen aufzeigten und das Fehlen 
der erforderlichen ökologischen und raumplanerischen Gutachten bemängelten. Die Auseinandersetzung mit den Planern 
und anderen Befürwortern dauerte etwa acht Jahre und wurde in alle relevanten Behörden und politischen Gremien bis in 
den Bundestag hineingetragen. Das Ergebnis, der heutige Verlauf der A31 von Emden bis zum Dreieck Bottrop (A2) ist 
bekannt. 
Weniger bekannt ist der jüngeren Generation vielleicht die Tatsache, daß auch Solingen von der geplanten A31 tangiert 
wurde, weshalb die städtischen Planer sich über deren Anbindung Gedanken machten. Die folgende Quelle steht 
stellvertretend für zahlreiche Berichte über die wechselnde Lage in der damaligen Zeit. 
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 Quelle: ĂSolinger Tageblattñ vom 11.05.1979 
Während der Bürgerversammlung vom 18.11.2013 hat Herr Stadtdienstleiter Karl-Heinz Schmidt auch Straßenplanungen 
aus jenen Jahren vorgestellt, wobei das Gebiet Schrodtberg/Stöcken am Rande einer solchen Straßenplanung lag und 
entsprechenden Belastungen ausgesetzt gewesen wäre. 
Nun sind damals weder die südliche Verlängerung der A31 noch die damit verbundene Anbindung oder ähnliche 
Straßenplanungen der Stadt Solingen verwirklicht worden, weshalb sich heute die Frage aufdrängt, warum noch immer 
an dem alten Flächennutzungsplan festgehalten werden sollte. 
Es mag bei der Entwicklung des Flächennutzungsplans von 1969 bis 1976 ï unter dem Eindruck der entstehenden A31 
mit ihren möglichen Auswirkungen auf das Solinger Stadtgebiet ï nicht ganz unvernünftig gewesen sein, am Rande der 
Zufahrt ein Gewerbegebiet auszuweisen, allerdings müssen wir aus heutiger Sicht feststellen, daß dieses Gewerbegebiet 
am Schrodtberg obsolet geworden ist. 
* * * 
Wer den Landschaftsplan vom 27.05.2004 (vgl. Amtsblatt der Stadt Solingen, Nr. 17 vom 04.05.2005, Seite 9) betrachtet, 
muß feststellen, daß ein weißer Fleck auf der Landkarte wie ein Krebsgeschwür in ein zusammenhängendes 
Landschaftsbild hineinwuchert, und die natürliche Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze am Schrodtberg 
bedroht. 
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 Inzwischen haben sich mehr als 1.000 Solinger und Solingerinnen per individueller Anregung gemäß § 24 GO NRW dazu 
bekannt: 
ĂDas Gebiet nºrdlich der StraÇe Stºcken (L427), s¿dºstlich der Peter-Rasspe-Straße sowie der Straße Schrodtberg und 
südwestlich der Straße Kohlfurth wird nicht länger als Gewerbegebiet, sondern als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen. Die dort schon bestehenden Gewerbeflªchen bleiben von dieser  nderung unber¿hrt.ñ 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ wird die Sitzung des Rates der Stadt Solingen am 12.12.2013 
(Einwohnerfragestunde) benutzen, die eintausendste ï und weitere ï Anregungen an den Herrn Oberbürgermeister zu 
übergeben. 
B. Politische Entwicklung. 
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Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ hatte auf der B¿rgerversammlung vom 18.11.2013 angek¿ndigt, jedem 
Mitglied des Rates der Stadt Solingen einen persönlichen Brief zu schreiben, dem auch ein Abdruck der o. g. Anregung 
gemäß § 24 GO NRW beigefügt war. Ein Muster des Schreibens vom 17.11.2013 ist im Internet hinterlegt (URL: 
http://www.schuetzt-den-schrodtberg.de/962.pdf). 
Dem Rat der Stadt Solingen gehören neben dem Herrn Oberbürgermeister 72 weitere Personen aus mehreren Parteien 
und Wählergruppen als Ratsmitglieder an. 
Ein Brief kam als unzustellbar zur¿ck und zwei Ratsmitglieder haben im ĂRatsinformationssystemñ (URL: 
http://www2.solingen.de/) keine Postanschrift veröffentlichen lassen, sie wollen also für die Wähler und Wählerinnen nicht 
postalisch erreichbar sein. 
Von den erreichbaren Ratsmitgliedern hat nur Herr xxx in der Form geantwortet, wie es sich gehört, und wie es von der 
B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ erwartet wurde. In einem persºnlichen Brief vom 25.11.2013 schrieb Herr 
Krebs: 
ĂIch danke Ihnen f¿r Ihre Hinweise und werde diese [...] in meine ¦berlegungen einbeziehen [...]ñ. 
Das Ratsmitglied Frau xxx ließ durch den Vorsitzenden des Vorstands ihrer Wählergruppe per E-Mail antworten: 
ĂSehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank f¿r ihr Schreiben vom 17.11.10.11.2013 an unserer Ratsfrau xxx 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Befassung teilen wir Ihr Anliegen, dass zunächst brachliegende Gewerbeflächen in 
Solingen genutzt werden müssen, bevor neue Flächen versiegelt werden. [...] Wir werden uns aber mit der Sache noch 
genau befassen und Ihnen dann noch einmal eine genauere Antwort geben. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg in 
ihrer engagierten Arbeit und grüßen Sie herzlich 
Im Auftrag des Vorstands 
xxx [...]ñ 
Das Ratsmitglied xxx hatte unverzüglich nach der Bürgerversammlung und schon vor Erhalt des an ihn adressierten 
Briefes der B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ das Thema in Form einer ausf¿hrlichen Pressemitteilung 
verarbeitet: 
ĂDie Verwaltung spielte nicht mit offenen Karten. Zwar durften und das ist selbstverstªndlich, die Bürger ihre Meinung 
sagen und Anregungen formulieren, aber sie fühlten sich nicht richtig ernst genommen. [...] 
Die Frage, ob es zwingend nötig sei, in diesem Bereich ein Gewerbegebiet zu errichten wurde auch nur durch 
salbungsvolle Worte umschifft. Weder die Wirtschaftsförderung noch die Stadtplanung konnten überzeugen. Fragen 
bezüglich des Flächenverbrauches, der Belastungsfähigkeit des Wohngebietes und die Verkehrsproblematik wurden 
nicht ausreichend beantwortet, im Gegenteil man verlor sich in Randthemen, die auch nicht unwichtig sind, aber den 
Menschen in Schrodtberg nicht wirklich helfen. 
Die FBU fordert eine viel ehrlichere Diskussion und die Aufarbeitung der Fragen: Brauchen wir wirklich dieses 
Gewerbegebiet und muss nicht gerade die Politik versuchen ausgleichend zu wirken und auch viele Jahrzehnte lange 
Belastungen zu bewerten ohne den B¿rgern immer mehr Belastungen aufzub¿rden?ñ 
Quelle/URL: http://www.fbu-solingen.de/index.php?page=1122 
Wenn von 72 Ratsmitgliedern nur 69 postalisch erreichbar sind, und von denen nur 3 in irgend einer Form auf die 
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individuelle Anregung mehrerer Hundert Wähler und Wählerinnen eingehen, wirft dies ein extrem schlechtes Licht auf die 
schweigende Mehrheit der 66 übrigen Ratsmitglieder! 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ denkt deshalb ernsthaft dar¿ber nach, bei der nªchsten Kommunalwahl 
mit eigenen Kandidaten und Kandidatinnen in Konkurrenz zu den etablierten Parteien und Wählergruppen zu treten, um 
ein Pfund Sand im Getriebe der Politik des Ausverkaufs von Natur und Landschaft in Solingen zu sein. 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ denkt genauso ernsthaft dar¿ber nach, bei der nªchsten 
Oberbürgermeisterwahl mit einem jungen Kandidaten dem guten Beispiel des Monheimer Bürgermeister Daniel 
Zimmermann zu folgen, und die verkrusteten Verhältnisse in Solingen so lange aufzumischen, bis die Karten ganz 
grundsªtzlich neu verteilt sind, und die ĂGewerbefºrderungñ nicht mehr zu Lasten der Allgemeinheit, der Umwelt, der 
Natur und der Landschaft verbrochen wird. 
Wer die heimische Wirtschaft nicht anders als durch Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen von Mensch, Tier und 
Pflanze Ăfºrdernñ kann, mag sich eine andere Betªtigung suchen, f¿r solche Stümper ist kein Platz in der modernen 
Politik! 
* * * 
Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ verweist auf die j¿ngsten Erklªrungen der groÇen Parteien im 18. 
Deutschen Bundestag, welche im Koalitionsvertrag vom 27.11.2013 im Kapitel ĂLebensqualitªtñ (S. 114 ff.) vereinbart 
haben: ĂUmwelt ï Gebrauchen aber nicht verbrauchenñ! 

 

 

 

 

 

 

 Die B¿rgerinitiative ĂSch¿tzt den Schrodtberg!ñ verweist auch auf den ĂUmweltbericht Nordrhein- Westfalen 2013ñ, 
welcher am 12.11.2013 durch den Minister für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgestellt wurde. 
Wichtigste Erkenntnis: In NRW verschwinden täglich rund zehn Hektar Natur durch Bebauung. Der Trend zum 
Flächenverbrauch ist zwar rückläufig, trotzdem ist der Verlust von Freiflächen zu Gunsten von Siedlungs- und 

 

domea://|HOST=brd-prod02.domea.nrw.de|PORT=3466|TYPE=DOC|OBJECTID=2423034/















































































































































































































